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Impulsvortrag 



„Die Einzäunung von Pferdeweiden soll stabil, verletzungs- und 
möglichst ausbruchsicher sein, also gut sichtbar und Respekt 
einflößend, dabei robust und langlebig. Sie muss ständig 
überprüft werden.“ (aus: Grundwissen zur Haltung, Fütterung, Gesundheit und Zucht, 

2017) 

Defekte oder unzureichende Einzäunungen, freiliegende Spiralen 
bei Torgriffen und Torfedern […] sind tierschutzrelevant.  
(aus: Leitlinien, S. 10) 

3 Riskikobereiche: 

1. Weidegebiet an wenig befahrenen Straßen, gut kontrollierbar: 
Einzäunung mit Elektroband, kurzzeitig auch flexibel. 

2. Weidegebiet an mäßig befahrenen, entfernten Straßen die 
nicht unter ständiger Kontrolle sind: Einzäunung mit fester 
Umzäunung und zusätzl. Elektroband. 

3. Weidegebiet an Autobahnen, Bahnlinien, Flugplätzen oder 
sonstigen gefährdeten Gebieten sowie Hengsthaltung: 
Einzäunung mit fester Umzäunung, zusätzl. nach innen 
abgesicherter Elektrozaun

• Höhe der Einzäunung 0,75 x 
Widerristhöhe (i. d. R. 1/3 des 
Pfahls im Boden) 

• Pfahlabstand: 3 - 3,5m  

• 3 Querabtrennungen (Litzen) sind 
die Regel 

• Hütespannung (Stuten & 
Wallache): 2000 Volt (tägl. 
Überprüfung!)
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Beispiele
Sichere Weidezäune

Beispieleinzäunung für Ponys und 
Großpferde 

Richtwerte für Leiterhöhen 
unterschiedlicher Pferdegrößen



Luxustierhalter 

"Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 

verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.“ (§ 823 Abs. 1 BGB) 

Haftung ohne Verschulden: Gefährdungshaftung: Das Halten von Tieren ohne 
Erwerbsgründe („aus reinem Privatvergnügen“) = Eröffnung einer nicht 
notwendigen Gefahr für die Allgemeinheit („Luxustierhaltung“). Verantwortlich 
und damit schadensersatz-pflichtig ist grundsätzlich der Halter der Tiere. 

"Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die 
Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist 

derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen.“ (§ 833 Satz 1 BGB) 

Großes Risiko des Luxustierhalters: haftet auch für Schäden, die er kaum 
abwenden kann: Erforderlich ist nur, dass sich die Tiergefahr realisiert, auf eine 
Schuld des Tierhalters kommt es überhaupt nicht an.  

Beispiel: Ein Unbefugter bricht nachts in den ordnungsgemäß verschlossenen Stall 
ein, öffnet die Boxen. Die Pferde laufen auf die Straße. Es entsteht erheblicher 
Schaden im Bereich des Fahrverkehrs. 

 ➔ Das Risiko möglichst minimal zu halten durch sachgemäße 
Sicherung der Tiere. 

„Luxustierhalter“  
= Privatreiter & RV 

• Haftung: Tierhalter & Tierhüter 

• Abdeckung durch div. 
Versicherungen: Diese haften aber 
nicht bei Fahrlässigkeit! 
Richtlinien, Vorschriften und 
Leitlinien beachten!
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Tierhüterhaftung 

Tierhüter ist derjenige, dem die selbständige Gewalt und Aufsicht über das Tier 
übertragen wird: z.B. Pensionsstallinhaber. 

„Wer für denjenigen, welcher ein Tier hält, die Führung der Aufsicht über das 
Tier durch Vertrag übernimmt, ist für den Schaden verantwortlich, den das 

Tier einem Dritten in der im § 833 bezeichneten Weise zufügt. Die 
Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er bei der Führung der Aufsicht die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei 

Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.“ (§ 834 BGB) 

 ➔ haftet also wie der Erwerbstierhalter nur für (allerdings vom Gesetz vermutetes) 
Verschulden.  
Der Tierhüter haftet nur Dritten gegenüber aus § 834 BGB, nicht aber dem 
Tierhalter, also z.B. dem Einsteller im Pensionsbetrieb. 

Strafrechtliche Verantwortung 

Kommen Menschen durch Pferde zu Schaden, z. B. bei einem Ausbruch von der 
Pferdeweide drohen dem Tierhalter und Tierhüter ein Strafverfahren wegen: 

1. fahrlässiger Körperverletzung, § 229 StGB, Geldstrafe oder 
Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren 

2. Fahrlässiger Tötung, § 222 StGB, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 
Jahre 

3. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, § 315b StGB, Geldstrafe 
oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahren 

• Tierhüter = Gewalt und Aufsicht 
über das Tier  ➔ Pensionsbetrieb 

• Der  Tierhüter muss Sorgfalt 
nachweisen! 

• Strafverfahren: Geld- oder 
Freiheitsstrafen 

• Gerichte orientieren sich in ihrer 
Strafbemessung an z.B. den 
Leitlinien Pferdehaltung vom 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft
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Zäune in der 
Realität
Oft sind die idealen 
Zaunvoraussetzungen - leider - in 
der Realität nicht durchzuhalten.  

• Bodenbeschaffenheit 
• Witterung  
• fehlende Privilegierung …  

Dies kann dafür sorgen, dass die 
Koppelumzäunung anders aussieht. 

Dennoch sollte aus Haftungs-
gründen und auch Verantwortung 
dem Tier gegenüber eine möglichst 
große Zaunsicherheit gewährleistet 
sein.  

Rechts: Beispiele für eine realistische ange-
messene Zaunsicherheit. Für die Stromver-
sorgung und Spannungskontrolle muss 
außerdem gesorgt sein.



Der Mensch ist für das Wohlergehen des Pferdes verant-
wortlich. Ein nicht sachgemäßer Koppelzaun birgt erheb-
liche Verletzungsgefahr! Elektroband kann Gewebe 
durchtrennen! 

Beispiel: Dignity („Diggie“), engl. Vollblut-Stute, 14 Jahre. Litze führte 
nur unkontrolliert Strom, Pferd kam zu nah an den Zaun und verfing sich 
mit dem Bein, geriet in Panik, stürzte.  
Folge: Sehne und Bänder bis auf Knochen durchtrennt, Haut abge-
schält. Wunde musste in Vollnarkose genäht werden. Beim Erwachen 
aus der Narkose und Aufstehen, stellte man fest, dass sie sich eine 
Fraktur am Knochen zugezogen hatte. Durch die Hebelwirkung beim 
Aufstehen brach der Knochen vollständig. Pferd wurde aus 
Tierschutzgründen sofort eingeschläfert noch bevor die Besitzerin in die 
Klinik kommen konnte. Ob die Wunde überhaupt verheilt wäre: fraglich. 
Dies hätte durch eine ordnungsgemäße Zaunpflege verhindert werden 
können. 

U. a. aus diesem Grund sehen die Leitlinien Pferdehaltung keinen 
Stromzaun in Kleinausläufen vor. Die Gefahr des Verfangens beim 
Liegen oder Wälzen ist zu groß! 

In Dubio Pro Equo



Quellen & weiter-
führende Links
• Grundwissen zur Haltung, Fütterung, Gesundheit und 

Zucht, hrsg. v. FN (=Richtlinien für Reiten und Fahren, 
Band 4),  Warendorf, 17. Aufl.  2016. 

• aid, Sichere Weidezäune: https://llh.hessen.de/tier/

herdenschutz/aid-broschuere-sichere-weidezaeune/ (letzter Zugriff: 
5.10.2023). Direktdownload der Broschüre:https://cdn.llh-hessen.de//
tier/herdenschutz/aid-broschuere-sichere-weidezaeune/
1132_2016_sichere_weidezaeune_x000_1.pdf 

• Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter 
Tierschutzgesichtspunkten, Stand 9. Juni 2009. https://

www.bmel.de/DE/themen/tiere/tierschutz/tierschutz-
pferdehaltung.html (letzter Zugriff 5.10.2023). Direktdownload der 
Broschüre: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/
Tierschutz/Gutachten-Leitlinien/HaltungPferde.pdf?
__blob=publicationFile&v=3 

• Haftung und Versicherungen im Pferdebereich 
(Merkblatt), hrsg. v. FN, Stand 2009. https://www.pferd-

aktuell.de/shop/downloadable/download/sample/sample_id/143/ 
(Letzter Zugriff 5.10.2023) 
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